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Rauchfreier Arbeitsplatz schafft 

Gesundheit und Wohlbefinden

Anmoderation:

Das „rauchfreie Büro“ ist in Deutschland mittlerweile selbstverständlich. Der Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz ist gesetzlich festgelegt. Welche Vorteile das hat und wie ein rauchfreier Betrieb aussehen kann, darüber berichtet Kristin Sporbeck.


Länge: 2.03 Minuten

------------------------------------------------------------------------------------------     

Text:  
Fast überall müssen Raucher draußen bleiben. Das betrifft vor allem den Arbeitsplatz, denn dort ist der Nichtraucherschutz durch die Arbeitsstättenverordnung gewährleistet. Rauchfreie Atemluft im Unternehmen hat eben eine Menge Vorteile für Arbeitnehmer sowie für Arbeitgeber. Welche das beispielsweise sein können, erläutert Regina Herdegen. Sie ist Präventionsexpertin im AOK-Bundesverband.

Regina Herdegen:

Es gibt weniger Krankheitstage im Unternehmen, denn statistisch gesehen fehlen Nichtraucher zweieinhalb Tage weniger am Arbeitsplatz wegen Krankheit als Raucher. Die klaren Regelungen sorgen für ein gutes Arbeitsklima. Und nicht zuletzt ist aktiver Gesundheitsschutz ein Zeichen fortschrittlicher Unternehmenskultur, trägt zu einem positiven Firmenimage bei und wird auch zunehmend zum Wettbewerbsfaktor.

Text: 
Zudem werden nichtrauchende Kollegen geschützt, denn auch Passivrauchen ist gefährlich. Regina Herdegen:
Regina Herdegen:

Passivraucher nehmen durch den sogenannten Nebenstromrauch auch sehr viele krebserregende Stoffe auf, die sogar denen mehrerer aktiv gerauchter Zigaretten entsprechen. So erhöht Passivrauchen auch das Risiko für chronische Bronchitis, für infektiöse Lungenentzündung und auch für neu auftretende Asthmaanfälle. 

Text: 
Jährlich sterben nach Schätzungen des Deutschen Krebsforschungszentrums etwa 3.200 Menschen an den Folgen von Passivrauchen. Was Betriebe beachten müssen, wenn sie den Arbeitsplatz rauchfrei gestalten, erklärt Herdegen. 

Regina Herdegen:

Die Anordnung eines Rauchverbots ist nach dem Betriebsverfassungsgesetz mitbestimmungspflichtig, das heißt der Arbeitsgeber muss die zu treffenden Maßnahmen mit dem Betriebsrat abstimmen. Ratsam wäre auch eine Dienst- oder eine Betriebsvereinbarung zu treffen, die zusammen mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit, zusammen mit dem Betriebsarzt, aber auch eventuell mit Führungskräften abgeschlossen wird. 

Text:
Weitere Infos zum Thema Rauchentwöhnung gibt es im Internet auf www.aok.de unter „Programme“ und „Ich werde Nichtraucher“ und zum Thema Betriebliches Gesundheitsmanagement unter www.gesunde-unternehmen.de.


